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zur Förderung einer Kultur des Friedens, namentlich die welt-
weite Verbreitung der Erklärung über eine Kultur des
Friedens228 und des Aktionsprogramms für eine Kultur des
Friedens229 und damit zusammenhängender Materialien in
verschiedenen Sprachen, weiter zu verstärken;

4. würdigt die zuständigen Organe der Vereinten Na-
tionen, insbesondere das Kinderhilfswerk der Vereinten Na-
tionen, den Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für
die Frau und die Friedensuniversität, für ihre Tätigkeiten zur
weiteren Förderung einer Kultur des Friedens und der Ge-
waltlosigkeit, namentlich die Förderung der Friedenserzie-
hung und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den im Ak-
tionsprogramm benannten konkreten Bereichen, und legt ih-
nen nahe, ihre Anstrengungen fortzusetzen, weiter zu verstär-
ken und auszuweiten;

5. legt der Kommission für Friedenskonsolidierung
nahe, bei ihren Tätigkeiten weiter eine Kultur des Friedens
und der Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder zu fördern;

6. legt den zuständigen Behörden nahe, den Kindern
in den Schulen eine Bildung zu vermitteln, die zu gegenseiti-
gem Verständnis, Toleranz, aktivem Bürgerengagement,
Achtung der Menschenrechte und zur Förderung einer Kultur
des Friedens erzieht;

7. würdigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen und der jungen Menschen,
für ihre Tätigkeiten zur weiteren Förderung einer Kultur des
Friedens und der Gewaltlosigkeit, so auch durch ihre Kampa-
gne zur Schärfung des Bewusstseins für eine Kultur des Frie-
dens, und nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die von über
siebenhundert Organisationen in über einhundert Ländern er-
zielt wurden;

8. ermutigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der
nichtstaatlichen Organisationen, ihre Anstrengungen zur För-
derung der Ziele der Dekade weiter zu verstärken, unter ande-
rem durch die Verabschiedung eines eigenen Aktivitätenpro-
gramms zur Ergänzung der Initiativen der Mitgliedstaaten,
der Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und
anderer internationaler und regionaler Organisationen;

9. befürwortet, dass die Massenmedien in die Erzie-
hung zu einer Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
einbezogen werden, insbesondere im Hinblick auf Kinder und
Jugendliche, namentlich durch die geplante Ausweitung des
Informationsnetzes „Kultur des Friedens“ zu einem weltwei-
ten Netzwerk von Internetseiten in vielen Sprachen;

10. begrüßt die von der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur unternom-
menen Anstrengungen, die während des Internationalen Jah-
res getroffenen Kommunikations- und Vernetzungsvereinba-
rungen weiterzuführen, um stets über den neuesten Stand der
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Begehung der De-
kade informieren zu können;

11. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der von der
Sondergruppe für die Süd-Süd-Zusammenarbeit des Entwick-

lungsprogramms der Vereinten Nationen in Partnerschaft mit
dem Programm der Vereinten Nationen für menschliche Sied-
lungen und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver-
einten Nationen unternommenen Initiative, das Thema „Kul-
tur des Friedens“ in die Woche der kreativen Wirtschaft ein-
zubinden, die vom 19. bis 24. Oktober 2010 im Rahmen der
Aktivitäten des Pavillons der Vereinten Nationen bei der Welt-
ausstellung 2010 in Shanghai (China) stattfinden wird;

12. bittet die Mitgliedstaaten, alljährlich am 21. Sep-
tember den Internationalen Friedenstag als einen Tag zu be-
gehen, an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit
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Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippinen,
Republik Korea, Russische Föderation, Saudi-Arabien, Senegal,
Seychellen, Sudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Trinidad und Tobago, Türkei, Turkmenistan, Uruguay,
Vanuatu, Vereinigte Arabische Emirate.

64/81. Förderung des Dialogs, der Verständigung und 
der Zusammenarbeit zwischen den Religionen 
und Kulturen zugunsten des Friedens

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der in der Charta der Vereinten Natio-
nen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte236

verankerten Ziele und Grundsätze, insbesondere des Rechts
auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/6 vom 9. No-
vember 2001 über die Globale Agenda für den Dialog zwi-
schen den Kulturen, 57/6 vom 4. November 2002 über die In-
ternationale Dekade für eine Kultur des Friedens und der Ge-
waltlosigkeit zugunsten der Kinder der Welt (2001-2010),
57/337 vom 3. Juli 2003 über die Verhütung bewaffneter
Konflikte, 58/128 vom 19. Dezember 2003 über die Förde-
rung von Verständnis, Harmonie und Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Religion und der Kultur, 59/23 vom 11. No-
vember 2004 über die Förderung des interreligiösen Dialogs,
61/17 vom 20. November 2006 über das Internationale Jahr
der Aussöhnung 2009, 62/155 vom 18. Dezember 2007 über
Menschenrechte und kulturelle Vielfalt, 63/113 vom 5. De-
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zwischen den Zivilisationen und der Kultur des Friedens dar-
stellen;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs über den Dialog, die Verständigung und die Zusam-
menarbeit zwischen den Religionen und Kulturen zugunsten
des Friedens240
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RESOLUTION 64/108

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 10. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/64/L.16 und Add.1, eingebracht von: Albanien, Ägypten, Andor-
ra, Argentinien, Australien, Bahamas, Belarus, Bosnien und
Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burundi, Chile, Costa Rica,
Deutschland, Dominikanische Republik, ehemalige jugoslawische
Republik Mazedonien, El Salvador, Finnland, Frankreich, Grena-
da, Griechenland, Indonesien, Irland, Island, Israel, Jamaika,
Japan, Kasachstan, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Montenegro, Mosambik, Norwegen, Portugal, Republik Korea,
San Marino, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Simbabwe,
Slowenien, Somalia, Spanien, St. Vincent und die Grenadinen,
Südafrika, Sudan, Suriname, Thailand, Togo, Trinidad und
Tobago, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Zypern.

64/108.  Globale Gesundheit und Außenpolitik

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 63/33 vom 26. No-
vember 2008 mit dem Titel „Globale Gesundheit und Außen-
politik“,

sowie unter Hinweis auf die Ergebnisse der großen Kon-
ferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen im Wirt-
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen-
den Gebieten, insbesondere soweit sie die globale Gesundheit
betreffen,

ferner unter Hinweis darauf, dass die Erreichung der ge-
sundheitsbezogenen Millenniums-Entwicklungsziele für die
sozioökonomische Entwicklung von entscheidender Bedeu-
tung ist, besorgt über den relativ schleppenden Fortgang in
diesem Bereich und eingedenk dessen, dass der Situation in
Afrika südlich der Sahara besondere Aufmerksamkeit gelten
soll,

feststellend, dass die Weltgesundheitsversammlung
am 24. Mai 2008 ihre Resolution 61.18243 verabschiedete,
mit der sie ihre jährliche Überwachung der Fortschritte
bei der Erreichung der gesundheitsbezogenen Millenniums-
Entwicklungsziele einleitete,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/3 vom 27. Ok-
tober 2003, 59/27 vom 23. November 2004 und 60/35 vom
30. November 2005 mit dem Titel „Verstärkter Kapazi-
tätsaufbau im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit“
und die Resolutionen der Weltgesundheitsversammlung,
insbesondere die Resolutionen 60.28 vom 23. Mai 2007244

und 62.10 vom 22. Mai 2009245 über Vorsorge für pandemi-
sche Influenza: Weitergabe von Virenproben und Zugang zu
Impfstoffen und sonstigen Vorteilen und die Resolution 62.16
vom 22. Mai 2009 über die globale Strategie und den Ak-
tionsplan für öffentliche Gesundheit, Innovation und geisti-
ges Eigentum245,

Kenntnis nehmend von dem Beitrag des Hochrangigen
Forums über die Förderung der globalen Gesundheit in Kri-
senzeiten, das am 15. Juni 2009 am Amtssitz der Vereinten
Nationen stattfand und auf dem hochrangige Vertreter einer
Vielzahl von Sektoren aus der ganzen Welt im Rahmen der
Debatte über die globale Gesundheit den Schutz anfälliger
Bevölkerungsgruppen, den Aufbau widerstandsfähiger Ge-
sundheitssysteme und die Erhöhung der Kohärenz mit dem
Ziel strategischer Partnerschaften zwischen der Vielzahl der
Interessenträger erörterten,

unter Begrüßung des Ergebnisses der vom Wirtschafts-
und Sozialrat 2009 abgehaltenen jährlichen Überprüfung auf
Ministerebene zum Thema „Verwirklichung der international
vereinbarten Ziele und Zusagen betreffend die globale öffent-
liche Gesundheit“


